
 
 

Bedingungen für Lohn-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten sowie Notdiensteinsätze 
(Ab Januar 2024) 

 
1. Lohn-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten sowie Notdiensteinsätze werden aufgrund dieser Bedingungen 

ausgeführt. Über die Dauer der Arbeiten und das verwendete Material wird von der ausführenden Person ein 
Arbeitsbericht erstellt, der vom Auftraggeber oder dessen Beauftragten verbindlich zu unterzeichnen ist. Bei 
Abwesenheit eines Unterschriftsberechtigten, z. B. bei Nachtarbeit, gelten die von den Technikern gefertigten 
Belege auch ohne Bestätigung. 

 
 

2. Wir berechnen Ihnen diese Arbeiten zurzeit mit folgenden Lohnsätzen je Stunde: 
 
  Servicetechniker € 85,00  Technischer Zeichner € 80,00 
  Projektleiter € 92,00  Brandschutzbeauftragter € 95,00 
  Meister € 92,00  Sachverständiger / Dozent € 135,00 
 
  Die Kosten für Auslösung und Werkzeugbereitstellung sind in den vorstehenden Sätzen enthalten. Nicht von  
  uns zu vertretende Wartezeiten werden ebenfalls zu den genannten Sätzen abgerechnet. Zusätzlich berechnen wir 
  wie unter Punkt 5. die Bereitstellung eines KFZ, sowie die gefahrenen Kilometer nach Aufmaß. 
 
  Montagegeräte: Die Auswahl der bei den Montagen erforderlichen Montagegeräte, z. B. Gerüst, Hebebühne, 
  Transportgeräte usw., bestimmt der bauleitende Servicetechniker. Soweit diese Geräte beim Kunden nicht  
  vorhanden sind, werden sie durch uns gestellt. Berechnet werden die uns hierdurch entstehenden Kosten  
  und Auslagen. 
 
 
 3. Für Notdiensteinsätze ohne Instandhaltungsvertrag berechnen wir eine Pauschale von 225,00 € zusätzlich 

die tatsächlich angefallenen Fahrt- und Arbeitszeiten. 
  Allgemein berechnen wir für jede angefangene Notdienststunde 125,00 €. 
 
  Außerhalb der regulären Arbeitszeiten berechnen wir die unter Punkt 4. entsprechenden Zuschläge. 
  Sofern keine vertragliche Vereinbarung schriftlich vorliegt, gilt bei Notdiensteinsätzen eine Reaktionszeit von 
  bis zu 24 Stunden. 
 
 

4.  Für Arbeitsstunden, die außerhalb der Regelarbeitszeit erbracht werden, berechnen wir folgende Zuschläge: 
 
  a) Arbeitszeit von 18.00 bis 20.00 Uhr 25 % 
  b) Nachtarbeit von 20.00 bis 06.00 Uhr 50 % 
  c) Samstagsarbeit    50 % 
  d) Sonntagsarbeit    100 % 
  e) Feiertagsarbeit    150 % 
 
 

5.  Für den Einsatz unserer Fahrzeuge berechnen wir Ihnen einschl. der Fahrzeugbereitstellungskosten: 
 
  Km Kundendienstfahrzeug  € 1,90 / km 
  Km LKW    € 2,30 / km 
  Km LKW Gefahrgut   € 6,50 / km 
  Fahrtzeit    wie Lohnsätze unter Punkt 2  
 
 
  Bei Erhöhung der Kraftstoffkosten aufgrund höherer steuerlicher Belastungen behalten wir uns vor, die 
  Kilometersätze zu erhöhen. 
 
 

6.  Das Material wird zu Listenpreisen berechnet. 
 
 

7.  Alle vorgenannten Kostensätze gelten netto zuzüglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer. 
 
 

8.  Wir behalten uns jederzeit Änderungen dieser Bedingungen, insbesondere der Kostensätze, vor. 
 
 

9.  Zahlung: Sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug. 


